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         Anlage 2 zu TOP 3.2 
 

zur Satzung des Jugendamtes Rhein-Kreis Neuss über die Förderung der Kindertagespflege 

 
 
 
 

Richtlinie 
einmalige Beihilfen für Kindertagespflegepersonen 

 
gültig ab dem 01.08.2015 

 
 
 
 

Einmalige Beihilfe für die Ausstattung von Kindertagespflegeplätzen 
 
Um dem Bildungs- und Betreuungsverständnis der Kindertagespflege gerecht zu 
werden, bedarf es einer zweckmäßigen Ausstattung der Tagespflegeplätze. 
Diese Anschaffungen übersteigen teilweise den finanziellen Spielraum, der durch die 
monatlich ausgezahlte Sachaufwandspauschale abgedeckt ist.  
 
Voraussetzungen: 
Beihilfeberechtigt sind Kindertagespflegepersonen (KTPP), die die Kindertagespflege 
im eigenen Haushalt oder in angemieteten Räumen durchführen, eine gültige 
Pflegeerlaubnis nach § 43 SGB VIII vom Jugendamt Rhein-Kreis Neuss haben sowie 
Kinder unter 3 Jahren aus dem Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes Rhein-Kreis 
Neuss betreuen bzw. betreuen werden.  
 
Beihilfefähige Anschaffungen: 
Ob die Anschaffung von Materialien beihilfefähig ist, wird im Einzelfall, individuell 
auf die antragstellende KTPP bezogen, entschieden. Zu den beihilfefähigen 
Materialien können unter anderem Kinderwagen, Schlafmöglichkeiten, 
Hochstühle bzw. Kindersitzgruppen zählen. Für die Anschaffung von Spiel- und 
Bastelmaterial ist die Sachaufwandspauschale (enthalten in der laufenden 
Geldleistung) zu verwenden. 
 
Höhe der Beihilfe: 
Anteilfinanzierung: bis zu 75 % der anerkennungsfähigen Gesamtkosten unter 
Berücksichtigung des Gesamtbudgets.  
 
Zweckbindung: 
Im Antrag verpflichtet sich der Antragsteller für mind. 5 Jahre als KTPP tätig zu sein 
und für die Aufnahme von Kindern, die durch das Kreisjugendamt vermittelt werden, 
im Rahmen der jeweils gültigen Pflegeerlaubnis, zur Verfügung zu stehen. Falls 
dieser Zeitraum nicht eingehalten werden kann, ist der Zuschuss zurückzuzahlen. 
Das Jugendamt unterstützt den Weiterverkauf der bezuschussten Materialien an 
andere KTPP. 
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Ablauf der Antragstellung: 
- Die Bewilligung einer einmaligen Beihilfe erfolgt grundsätzlich nur auf 

schriftlichen Antrag. Das entsprechende Formular ist mit vollständigen 
Angaben und Unterschrift zu versehen. Der Antrag ist vor Anschaffung der 
Materialien einzureichen. Der Bedarf ist im Antrag ausführlich zu begründen. 
Bei Anträgen für Einzelanschaffungen mit einem Wert ab 400,00 € sind 
mindestens 2 vergleichbare Angebote beizufügen. Anträge mit 
Gesamtkosten in Höhe von bis zu 30,00 € werden nicht berücksichtigt 
(Bagatellgrenze). 
 

- Die Verwendung gewährter einmaliger Beihilfen ist schriftlich, vollständig und 
termingerecht nachzuweisen. Zum Verwendungsnachweis gehören ein 
ausgefülltes Standardformular sowie Kopien der Rechnungsbelege. Innerhalb 
eines Monats nach Bewilligung ist der Verwendungsnachweis vorzulegen. 
Wenn ein Antragsteller seiner Verpflichtung zur Vorlage des 
Verwendungsnachweises nicht oder nur unvollständig nachkommt, kann die 
Beihilfe ganz oder teilweise zurückgefordert werden. Die Originalbelege sind 
vom Antragsteller mindestens weitere 5 Jahre aufzubewahren. Der Rhein-Kreis 
Neuss behält sich das Recht einer nachgehenden Prüfung vor.  
 

 
 


